ABKOMMEN
ZWISCHEN
DER OSTERREICHISCHEN BUNDESREGIERUNG
UND
DER REGIERUNG DER MONGOLEI
UBER DIE RUCKUBERNAHME VON PERSONEN MIT UNBEFUGTEM
AUFENTHALT
(RUCKUBERNAHMEABKOMMEN)

Die osterreichische Bundesregierung und die Regierung der Mongolei —
nachstehend als ,Vertragsparteien® bezeichnet —

AUF DER GRUNDLAGE der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden
Staaten und ihren Volkern;

IN DEM BESTREBEN, ihre Zusammenarbeit zur wirksamen Bekampfung der
illegalen Migration zu verstarken;

MIT DEM ZIEL, auf der Grundlage dieses Abkommens und der Gegenseitigkeit
rasche und effiziente Verfahren zur ldentifizierung und Ruckfuhrung von Personen
einzufuhren, die die geltenden Einreise- oder Aufenthaltsbedingungen in der
Mongolei oder der Republik Osterreich nicht oder nicht mehr erfillen;

IN DER ERWAGUNG, dass die Riickfiihrung von Personen unter Wahrung des
Grundsatzes der Einzelfallprifung und in geordneter Weise erfolgt;

UNTER BEZUGNAHME auf Artikel 31 und Artikel 58 des Rahmenabkommens utber
Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Europaischen Union und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Mongolei andererseits sowie unter
Berucksichtigung der Grundsatze und Bestimmungen des Abkommens Uber die
internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 sowie der VN-Konvention gegen
transnationale organisierte Kriminalitat und ihrer Zusatzprotokolle vom 12. Dezember
2000, insbesondere des Protokolls zur Verhutung, Bekampfung und Bestrafung des
Menschenhandels, insbesondere von Frauen und Kindern, und des Protokolls gegen
die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg —

haben Folgendes vereinbart:



Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Fur die Zwecke dieses Abkommens bedeutet:

(1) ,Staatsangehdriger” jede Person, die die Staatsangehdrigkeit einer der
Vertragsparteien besitzt.

(2) ,Person mit illegalem Aufenthalt” jede Person, die gemal den einschlagigen
Verfahren des innerstaatlichen Rechts die geltenden Einreise- oder
Aufenthaltsbedingungen im Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien nicht oder nicht
mehr erfullt.

(3) ,Ersuchende Vertragspartei die Vertragspartei, die einen Rickibernahmeantrag
oder ein Ersuchen um Mitteilung der Uberstellung einer Person gemaR dieses
Abkommens stellt.

(4) ,Ersuchte Vertragspartei“ die Vertragspartei, an die ein Ricklibernahmeantrag
oder ein Ersuchen um Mitteilung der Uberstellung einer Person gemaR dieses
Abkommens gerichtet wird.

(5) ,Ruckiibernahme* die Uberstellung durch die ersuchende Vertragspartei und die
Aufnahme durch die ersuchte Vertragspartei von Personen, die die geltenden
Bedingungen fir die Einreise oder den rechtmafigen Aufenthalt im Hoheitsgebiet
der ersuchenden Vertragspartei nicht oder nicht mehr erfullen, gemal’ den
Bestimmungen dieses Abkommens.

(6) ,Aufenthaltstitel“ eine guiltige Erlaubnis, die von der zustandigen Behdrde einer
Vertragspartei ausgestellt wird und eine Person berechtigt, in das Hoheitsgebiet der
jeweiligen Vertragspartei einzureisen und sich dort aufzuhalten. Dieser Begriff
umfasst nicht voribergehende Erlaubnisse zum Verbleib im Hoheitsgebiet im
Zusammenhang mit der Bearbeitung eines Asylantrags, eines Antrags auf einen
Aufenthaltstitel oder eines Visums gemal’ Absatz 7 dieses Artikels.

(7) ,Visum*“ eine Genehmigung oder Entscheidung einer der Vertragsparteien, die fur
die Einreise, den Kurzaufenthalt oder den Transit durch ihr Hoheitsgebiet erforderlich
ist. Dieser Begriff umfasst keine Flughafentransitvisa.

Artikel 2

Ruckiubernahme eigener Staatsangehoriger

(1) Die ersuchte Vertragspartei nimmt auf Antrag der ersuchenden Vertragspartei
und ohne weitere Formalitaten als die in diesem Abkommen vorgesehenen alle
Personen mit illegalem Aufenthalt im Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei



zuruck, sofern nachgewiesen ist, dass sie Staatsangehorige der ersuchten
Vertragspartei sind. Der Nachweis der Staatsangehdrigkeit kann durch eines der in
Anhang 2 aufgeflihrten Dokumente ohne weitere Formalitaten erbracht werden.

(2) Der Nachweis der Staatsangehdrigkeit kann auch durch eines der in Anhang 3
aufgefuhrten Dokumente erbracht werden, sofern nicht die andere Vertragspartei
das Gegenteil beweisen kann.

(3) Die ersuchte Vertragspartei nimmt aul3erdem zurtck:

- unverheiratete minderjahrige Kinder bis zum Alter von achtzehn (18) Jahren
der in Absatz 1 genannten Personen, unabhangig von ihrem Geburtsort oder
ihrer Staatsangehdarigkeit, sofern sie kein eigenstandiges Aufenthaltsrecht im
Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei besitzen;

- Ehegatten der in Absatz 1 genannten Personen, die eine andere
Staatsangehdrigkeit besitzen, sofern sie das Recht haben, in das
Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei einzureisen und sich dort
aufzuhalten oder dieses Recht erhalten, es sei denn, sie besitzen ein
eigenstandiges Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet der ersuchenden
Vertragspartei.

(4) Die ersuchte Vertragspartei nimmt auch Personen zurick, die die geltenden
Einreise- oder Aufenthaltsbedingungen im Hoheitsgebiet der ersuchenden
Vertragspartei nicht oder nicht mehr erfillen und deren Staatsangehorigkeit von der
ersuchten Vertragspartei entzogen wurde oder die gemal} der nationalen
Gesetzgebung der ersuchten Vertragspartei nach Einreise in das Hoheitsgebiet der
ersuchenden Vertragspartei auf ihre Staatsangehorigkeit verzichtet haben, es sei
denn, diesen Personen wurde von der ersuchenden Vertragspartei zumindest die
Einblrgerung zugesagt.

(5) Im Falle der Zustimmung zu einem Antrag stellt die ersuchte Vertragspartei —
unabhangig vom Willen der wiederaufzunehmenden Person — so schnell wie
maglich, spatestens jedoch innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen nach der
Zustimmung, ein fur mindestens sechs (6) Monate gultiges Reisedokument aus.
Sollte die ersuchende Vertragspartei aus rechtlichen oder tatsachlichen Grinden die
betreffende Person nicht innerhalb der Gultigkeitsdauer des Reisedokuments
uberstellen konnen, stellt die ersuchte Vertragspartei ein neues Reisedokument mit
der gleichen Gultigkeitsdauer aus; das Dokument wird so schnell wie mdglich,
spatestens jedoch innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen nach Ablauf der
Gultigkeitsdauer des vorherigen Dokuments ausgestellt.

(6) Wenn keine der in den Anhangen 2 oder 3 aufgefihrten Dokumente vorgelegt
werden kann, umfasst der Rickibernahmeantrag ein Ersuchen an die jeweilige
diplomatische oder konsularische Vertretung der ersuchten Vertragspartei, ein
Interview mit der wiederaufzunehmenden Person zur Feststellung ihrer
Staatsangehdrigkeit durchzufiihren. Das Interview findet spatestens innerhalb von
zehn (10) Arbeitstagen nach Eingang des Ersuchens statt und kann bei
gegenseitigem Einvernehmen auch mittels Audio- und Videosystemen durchgefuhrt
werden. Nach einer positiven Identifizierung wird innerhalb weiterer zehn (10)



Arbeitstage ein Reisedokument / Notfallreisedokument ausgestellt. Die Einhaltung
der in Artikel 4 dieses Abkommens vorgesehenen Fristen flir die Beantwortung des
Ruckubernahmeantrags wird sichergestelit.

Artikel 3

Rickubernahmeantrag

(1) Jede Uberstellung einer Person, die auf Grundlage von Artikel 2
ruckibernommen werden soll, erfordert die Einreichung eines schriftlichen
Ruckubernahmeantrags an die zustandige Behorde der ersuchten Vertragspartei.

(2) Ein Ruckubernahmeantrag muss folgende Informationen enthalten:

- Die Personalien der wiederaufzunehmenden Person (Vorname, Nachname,
Geburtsdatum und, soweit mdglich, der Vatername, Geburtsort und letzter
Wohnort);

- Kopien von Dokumenten, die die Staatsangehdrigkeit nachweisen oder einen
Anscheinsbeweis dafur liefern (Anhange 2 und 3);

- Ein Foto der wiederaufzunehmenden Person;

- Fingerabdricke der wiederaufzunehmenden Person.

(3) Sofern zutreffend, soll der Ruckubernahmeantrag die folgenden Angaben
enthalten:

- Hinweise auf etwaige besondere Bedurfnisse der wiederaufzunehmenden
Person in Bezug auf Hilfe, Pflege oder Unterstlitzung, vorbehaltlich ihrer
Zustimmung und nur insoweit, wie diese Angaben fur die
Gesundheitsversorgung der betreffenden Person erforderlich sind;

- Jegliche weiteren Hinweise auf Schutz- oder Sicherheitsmalinahmen, die im
Einzelfall wahrend der Uberstellung erforderlich sind.

(4) Eine gemeinsame Vorlage fur Rickibernahmeantrage, die auf beliebigem
Kommunikationsweg, einschliellich elektronisch (beispielsweise Uber gesicherte E-
Mail) oder in Ausnahmefallen per Fax, Ubermittelt werden kdnnen, ist in Anhang 4
beigefugt.

(5) Wenn die wiederaufzunehmende Person im Besitz eines gultigen
Reisedokuments ist, ist kein Ruckibernahmeantrag erforderlich.

Artikel 4

Verfahren zur Riickiibernahme

(1) Einem RickUbernahmeantrag, der elektronisch Ubermittelt werden kann, ist
schriftlich so bald wie mdglich, spatestens jedoch innerhalb von dreif3ig (30)



Arbeitstagen, zu entsprechen. Die Frist beginnt mit dem Datum des Eingangs
(nachgewiesen durch eine elektronische Ubermittlungsbestatigung) des
Ruckubernahmeantrags bei der zustandigen Behorde der ersuchten Vertragspartei.
Falls rechtliche oder praktische Hindernisse einer fristgerechten Antwort auf den
Ruckibernahmeantrag entgegenstehen, wird die Frist auf Antrag der ersuchten
Vertragspartei, um die zur Uberwindung dieser Hindernisse erforderliche Zeit
verlangert, jedoch nicht Gber sechzig (60) Arbeitstage hinaus. Liegt bis zum Ablauf
dieser Fristen keine Antwort vor, gilt der Ruckubernahmeantrag als genehmigt. Im
Falle einer Ablehnung des Rlcklibernahmeantrags mussen die Griinde schriftlich
mitgeteilt werden.

(2) Die zustandige Behorde der ersuchenden Vertragspartei informiert die
zustandige Behorde der ersuchten Vertragspartei, basierend auf der Zustimmung
zum Ruickiubernahmeantrag und nach Ausstellung der Reisedokumente, schriftlich
im Voraus Uber das Uberstellungsdatum, den Grenziibergangspunkt, mdgliche
Begleitpersonen und andere fiir die Uberstellung relevante Informationen.

(3) Die Uberstellung der Person erfolgt so schnell wie méglich, jedoch spéatestens
innerhalb von einhundertachtzig (180) Arbeitstagen nach Erhalt der Zustimmung. Auf
Antrag der ersuchenden Vertragspartei kann dieser Zeitraum um die zur
Uberwindung rechtlicher oder praktischer Hindernisse erforderliche Zeit verlangert
werden.

Artikel 5

Modalititen der Uberstellung und Transportmittel

(1) Die Ruckfuhrung erfolgt in der Regel per Luftweg, kann jedoch auch auf dem
Landweg durchgeflhrt werden. Ruckfuhrungen per Luftweg sind nicht auf die
Nutzung von Fluggesellschaften der Vertragsparteien oder des Sicherheitspersonals
der ersuchenden Vertragspartei beschrankt und kdnnen sowohl durch Linien- als
auch durch Charterfluge erfolgen. Sowohl Direktflige als auch Zwischenstopps
anderer Fluge sind zulassig.

(2) Begleitpersonen einer der Vertragsparteien durfen innerhalb des Hoheitsgebiets
der anderen Vertragspartei keine hoheitlichen Befugnisse ausuben.

Artikel 6

Fehlende Voraussetzungen fiir die Riuckiubernahme

(1) Die ersuchende Vertragspartei nimmt die rickibernommene Person auf
begrindetes Ersuchen zuruck, wenn die ersuchte Vertragspartei innerhalb von
dreilBig (30) Arbeitstagen nach der Ruckibernahme feststellt, dass die



Voraussetzungen des Artikels 2 dieses Abkommens nicht erfullt waren. Das
Ersuchen muss alle verfiigbaren Informationen Uber die tatsachliche Identitat und
Staatsangehdrigkeit der zuriickzuflihrenden Person enthalten.

(2) In solchen Fallen finden die Verfahrensbestimmungen des Artikels 4 dieses
Abkommens entsprechend Anwendung, und es sind alle verfugbaren Informationen
Uber die tatsachliche Identitat und Staatsangeharigkeit der zurickzufihrenden
Person bereitzustellen.

Artikel 7

Kosten

Alle im Zusammenhang mit einer Ruckibernahme gemal} diesem Abkommen bis
zur Grenze des Hoheitsgebiets der ersuchten Vertragspartei anfallenden
Transportkosten tragt die ersuchende Vertragspartei. Dies gilt auch fir Kosten im
Zusammenhang mit einer Rickibernahme gemal Artikel 6 Absatz 1.

Artikel 8

Datenschutz

(1) Zum Zwecke der Ruckubernahme der betreffenden Person durch die
zustandigen Behorden und auf Einzelfallbasis konnen die Vertragsparteien
personenbezogene Daten austauschen. Der Austausch und die Weiterverarbeitung
dieser Daten erfolgen in Ubereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Gesetzen
sowie den von der ubermittelnden Vertragspartei auferlegten Bedingungen und unter
Beachtung der folgenden Grundsatze, die gleichermalien fur automatisierte und
nicht-automatisierte Datenverarbeitung gelten:

(a) Personenbezogene Daten werden rechtmafig, nach Treu und Glauben und in
einer fur die betroffene Person transparenten Weise verarbeitet. Sie dirfen nur zu
den in diesem Abkommen angegebenen, eindeutigen und legitimen Zwecken
verarbeitet werden. Die Art der angeforderten Daten muss in einem angemessenen
Verhaltnis zu dem Zweck stehen, zu dem sie bendtigt werden. Die Daten mussen
auf das Notwendige beschrankt sein, um den Zweck der Verarbeitung zu erflllen.
Ubermittelt werden dirfen ausschlieBlich:

- Die Personalien der betroffenen Person (Vorname, Nachname, fruhere
Namen, Spitznamen, Synonyme oder Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort,
Geschlecht, aktuelle und friihere Staatsangehdrigkeiten);

- Informationen zu Identitdatsdokumenten (Nummer, Gultigkeitsdauer,
Ausstellungsdatum, ausstellende Behdrde, Ausstellungsort) oder anderen in
den Anhangen 2 bis 4 aufgefiihrten Dokumenten,;



- Aufenthaltsorte und Reiserouten, soweit sie erforderlich sind, um die
Voraussetzungen fur die Rickibernahme gemaf diesem Abkommen
festzustellen;

- Weitere notwendige Informationen zur ldentifizierung der betroffenen Person
oder zur Uberprifung der Riickiibernahmebedingungen, falls keine der oben
genannten Mittel zur Identifizierung ausreicht.

(b) Personenbezogene Daten dirfen nur zu den Zwecken verarbeitet werden, zu
denen sie Ubermittelt wurden, es sei denn, die Ubermittelnde Vertragspartei hat einer
Verarbeitung zu anderen Zwecken ausdrucklich zugestimmt.

(c) Personenbezogene Daten mussen korrekt und erforderlichenfalls auf dem
neuesten Stand sein. Unrichtige Daten sind zu berichtigen oder zu I6schen. Die
Daten sind so zu speichern, dass eine Identifizierung der betroffenen Person nur so
lange moglich ist, wie es der Zweck der Verarbeitung erfordert.

(2) Personenbezogene Daten sind so zu verarbeiten und zu speichern, dass ein
angemessener Schutz vor unbefugter oder unrechtmalliger Verarbeitung sowie vor
versehentlichem Verlust, Zerstorung oder Beschadigung durch geeignete technische
und organisatorische MalRnahmen gewahrleistet ist.

(3) Die Vertragsparteien sind verpflichtet, jede Ubermittlung oder den Erhalt von
Daten zu dokumentieren. Diese Dokumentation umfasst den Zweck, den Inhalt und
den Zeitpunkt der Ubermittlung oder des Erhalts sowie die Gbermittelnde und
empfangende Behorde. Gleiches gilt fur die Vernichtung von Daten. Die
Dokumentation ist durch geeignete Vorkehrungen gegen missbrauchliche
Verwendung zu schitzen und fur drei (3) Jahre aufzubewahren. Danach ist sie
unverzuglich zu vernichten. Die Dokumentation darf nur dazu verwendet werden, die
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu Uberprifen.

(4) Jede betroffene Person hat das Recht, sich bei Nachweis ihrer Identitat kostenlos
und unverzuglich bei der zustandigen Behorde uber die Ubermittelten oder
verarbeiteten personenbezogenen Daten, deren Herkunft, Empfanger oder
Empfangerkategorien, den Verwendungszweck und die Rechtsgrundlage zu
informieren. Zudem hat jede betroffene Person das Recht, unrichtige Daten
korrigieren und unrechtmafig verarbeitete Daten I6schen zu lassen.

Die Vertragsparteien gewahrleisten, dass die betroffene Person im Falle eines
VerstolRes gegen ihre Datenschutzrechte die Moglichkeit hat, eine Beschwerde bei
einem unabhangigen Gericht oder einer Kontrollstelle gemal den internationalen
Ubereinkommen einzureichen.

(5) Eine Weitergabe der im Rahmen dieses Abkommens Ubermittelten
personenbezogenen Daten an Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung
der Ubermittelnden Vertragspartei zulassig. Die Ubermittelten personenbezogenen
Daten sind vertraulich zu behandeln.



(6) Die ubermittelten personenbezogenen Daten sind zu I6schen, sobald sie ihren
Zweck erflillt haben. Die Ubermittelnde Vertragspartei ist Uber die Lé6schung zu
informieren.

(7) Auf Anfrage teilt die empfangende Vertragspartei der Ubermittelnden
Vertragspartei die Ergebnisse der Verarbeitung der Ubermittelten Daten mit.

Artikel 9

Sprachen

Die Kommunikation zwischen den Vertragsparteien uber die Durchfuhrung des
Ruckubernahmeabkommens erfolgt in englischer Sprache.

Artikel 10
Anhéange

(1) Details zur Durchfuhrung dieses Abkommens sind in Anhang | geregelt.

(2) Die Anhange 1 bis 4 sind integraler Bestandteil dieses Abkommens.

Artikel 11

Verhaltnis zu anderen internationalen Abkommen

Dieses Abkommen lasst Rechte und Pflichten aus anderen internationalen
Abkommen und Mitgliedschaften in supranationalen und internationalen
Organisationen unberuhrt.

Artikel 12
Streitbeilegung

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle Fragen im Zusammenhang mit der
Durchfihrung dieses Abkommens im gegenseitigen Einvernehmen durch direkte
Konsultationen zu I16sen. Jede Vertragspartei kann, falls erforderlich, die andere
Vertragspartei zu Gesprachen einladen.



Artikel 13

Inkrafttreten, Dauer und Beendigung

(1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Datum in
Kraft, an dem die zweite Vertragspartei der anderen mitgeteilt hat, dass die
erforderlichen Genehmigungsverfahren gemaf ihrem nationalen Recht
abgeschlossen sind.

(2) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

(3) Jede Vertragspartei kann die Durchflihrung dieses Abkommens aus Grinden der
offentlichen Sicherheit, Ordnung oder Gesundheit vorlibergehend ganz oder
teilweise aussetzen. Die Aussetzung tritt am zweiten Tag nach Erhalt der
entsprechenden Mitteilung in Kraft.

(4) Anderungen des Abkommens bedlirfen der Zustimmung beider Vertragsparteien
und treten nach den in Absatz 1 festgelegten Verfahren in Kraft.

(5) Jede Vertragspartei kann das Abkommen schriftlich kiindigen. Es endet sechs (6)
Monate nach Eingang der Kundigung.

Abgeschlossen in ........cccccceeiiiiiiiiciiieeeee, AM e in zweifacher
Ausfertigung in mongolischer, deutscher und englischer Sprache, wobei alle
Fassungen gleichermalen verbindlich sind. Im Falle von Auslegungsdifferenzen ist
die englische Fassung mafgeblich.

FUR DIE OSTERREICHISCHE FUR DIE REGIERUNG DER
BUNDESREGIERUNG MONGOLEI



ANHANG 1: Technische Bestimmungen fir die Umsetzung

Artikel |
Benennung der zustandigen Behorden

(1) Die zustandigen Behorden fur die Umsetzung dieses Abkommens auf
Osterreichischer Seite sind:

(a) Fur die Einreichung eines Ruckibernahmeantrags:
Das Bundesamt fir Fremdenwesen und Asyl (BFA) des Bundesministeriums flr
Inneres

(b) Fur die Annahme von Rickibernahmeantragen:
Das Bundesministerium fur Inneres

(2) Die zustandigen Behorden fir die Umsetzung dieses Abkommens auf
mongolischer Seite sind:

(a) Fur die Einreichung und Annahme eines Ruckibernahmeantrags:
Immigrationsbehdrde der Mongolei

(3) Ein Ruckubernahmeantrag gemal Artikel 3 dieses Abkommens wird elektronisch
oder in Ausnahmefallen per Fax Ubermittelt. Eine Ubertragungsbestatigung gilt als
Nachweis des Eingangs und |0st damit die in Artikel 4 dieses Abkommens genannte
Frist aus.

(4) Die Vertragsparteien tauschen unverziglich die Kontaktdaten sowie etwaige

Anderungen der in diesem Artikel genannten Behdrden und zustéandigen Stellen auf
diplomatischem Wege aus.

Artikel Il
Grenzubergangsstellen

(1) Die Ruckubernahme per Luftweg kann an folgenden Grenzubergangsstellen
erfolgen:

o Auf dsterreichischem Hoheitsgebiet:
o Flughafen Wien

Wien-Schwechat
Stadtpolizeikommando Schwechat

Grenzpolizeistation



e Auf mongolischem Hoheitsgebiet:
o Buyant-Ukhaa International Airport
Ulaanbaatar, Mongolei

(2) In Einzelfallen kénnen andere Orte als die in Absatz 1 genannten
Grenzubergangsstellen fur die Ruckfuhrung von Personen nach vorheriger
Abstimmung der Vertragsparteien genutzt werden.

(3) Die Vertragsparteien tauschen die Kontaktdaten der in Artikel | genannten
zustandigen Behorden, der in den Absatzen 1 und 2 dieses Artikels genannten
Grenzubergangsstellen sowie etwaige Anderungen auf diplomatischem Wege aus.

Artikel Il
Durchbeférderungsmodalitaten und Beforderungsarten

(1) Nach Genehmigung der Rickiubernahme durch die ersuchte Vertragspartei oder
nach Ablauf der in Artikel 4 Absatz 1 dieses Abkommens genannten Frist ohne
Antwort Ubermittelt die ersuchende Vertragspartei gemal Artikel 4 Absatz 2 dieses
Abkommens eine schriftliche Mitteilung an die ersuchte Vertragspartei mit folgenden
Informationen:

Art der Durchbeférderung (per Luft- oder Landweg)

Datum der Durchbeférderung

Uhrzeit der Durchbeforderung

Einreisepunkt (Grenzibergangsstelle) und

ob der Transfer begleitet wird und, falls zutreffend, SicherheitsmaRnahmen,
die am Zielort zu treffen sind.

(2) Die Mitteilung erfolgt durch Ubermittiung des dem Anhang 2 beigefligten
Durchbeférderungsformulars an die zustandige Behorde der ersuchten
Vertragspartei spatestens 72 (zweiundsiebzig) Stunden im Voraus per E-Mail oder in
Ausnahmefallen per Fax.

(3) Muss das Uberstellungsdatum aufgrund rechtlicher oder praktischer Hindernisse
von der ersuchenden Vertragspartei verschoben werden, informiert diese die
ersuchte Vertragspartei unverzuglich. Ein neues Ruckubernahmedatum wird so bald
wie moglich festgelegt und eine neue Durchbeférderungsmitteilung gemaf Absatz 1
dieses Artikels wird eingereicht.

(4) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten entsprechend fur Artikel 3 Absatz 5
dieses Abkommens.

Artikel IV
Modalitaten der begleiteten Riuckiubernahme



(1) Wenn die Ruckubernahme von Personal der ersuchenden Vertragspartei
(nachstehend: Begleiter) begleitet wird, stellt die zustandige Behdrde der
ersuchenden Vertragspartei folgende Informationen Gber die Begleiter bereit: Vor-
und Nachname; Dienstgrad der Begleiter, falls zutreffend; Art, Nummer,
Ausstellungsdatum und Gultigkeitsdauer der Passe; Flugnummer; Datum und
Uhrzeit der An- und Abreise.

Die Begleiter mussen wahrend der begleiteten Ruckibernahme jederzeit ihre
Identitat und Befugnis sowie die Art ihrer Aufgabe im Zusammenhang mit der
Ruckflhrungsoperation nachweisen kénnen.

Die Befugnisse der Begleiter der ersuchenden Vertragspartei beschranken sich auf
Selbstverteidigung und die Verteidigung anderer. Die begleitete Ruckfuhrung der
wiederaufzunehmenden Person erfolgt unbewaffnet und in Zivilkleidung. Begleiter
beider Vertragsparteien durfen keine Hoheitsakte auf dem Gebiet der anderen
Vertragspartei vornehmen.

(3) Die Begleiter haben die Rechtsvorschriften der ersuchten Vertragspartei
einzuhalten.

(4) Im gegenseitigem Einvernehmen unterstiitzen die zustandigen Behdrden der
ersuchten Vertragspartei die Riuckubernahmen im Hoheitsgebiet der ersuchten
Vertragspartei, insbesondere durch Uberwachung der betreffenden Person und
Bereitstellung geeigneter Einrichtungen hierfar.

Artikel V
Verfahren zur Durchfiihrung von Interviews

(1) Das Interview zur Erleichterung der Identifizierung findet grundsatzlich so bald
wie maoglich in den Raumlichkeiten der zustandigen Behorden der ersuchten
Vertragspartei statt, kann jedoch nach Absprache auch an einem anderen
geeigneten Ort oder mittels Video- und Audiotechnologie durchgefihrt werden.

(2) Wird der Riuckibernahmeantrag aufgrund unzureichender ldentifizierung der
wiederaufzunehmenden Person abgelehnt und gibt es Grinde zu der Annahme,
dass die Staatsangehdrigkeit durch ein zusatzliches Interview festgestellt werden
kann, erfolgt dieses zusatzliche Interview so bald wie moglich auf Vorschlag einer
der zustandigen Behorden der Vertragsparteien.

Artikel VI
Kosten

(1) Hat eine Vertragspartei Kosten getragen, zu deren Ubernahme sie geman Artikel
6 des Ruckubernahmeabkommens nicht verpflichtet ist, erstattet die verpflichtete
Vertragspartei diese Kosten per Bankiberweisung innerhalb von 30 (dreil3ig)
Arbeitstagen nach Erhalt der Rechnung.



(2) Im Falle einer fehlerhaften Ruckubernahme gemal Artikel 6 dieses Abkommens
tragt die ersuchende Vertragspartei die Kosten fur die Ruckfuhrung der
wiederaufzunehmenden Person.



ANHANG 2: Gemeinsame Liste der Dokumente, die gemaR Artikel 2 Absatz 1
als Nachweis der Staatsangehorigkeit gelten:

o Passe jeglicher Art (nationale Passe, Diplomatenpasse, Dienstpasse und
Ersatz-/Notpasse einschliellich Kinderpasse);

o Laissez-Passer, ausgestellt von der ersuchten Vertragspartei;

o Personalausweise (einschlieBlich vorlaufiger und provisorischer
Personalausweise);

« Militarische Dienstausweise;

« Seefahrtsbucher und Schifferdienstkarten;

« Staatsangehorigkeitsnachweise und andere amtliche Dokumente, die die
Staatsangehdrigkeit eindeutig belegen.

Diese Dokumente gelten als Nachweis der Staatsangehdrigkeit, sofern ihre
Gultigkeit nicht um mehr als sechs (6) Monate abgelaufen ist.



ANHANG 3: Gemeinsame Liste von Dokumenten, die gemaR Artikel 2 Absatz 2
als Anscheinsbeweis fiir die Staatsangehorigkeit gelten:

Dokumente, die in Anhang 2 aufgeflhrt sind, deren Gultigkeit jedoch um mehr
als sechs (6) Monate abgelaufen ist;

Identitatsbestatigung durch eine Abfrage des Visa-Informationssystems;
Fotokopien der in Anhang 2 dieses Abkommens aufgefuihrten Dokumente;
Wehrpass;

FUhrerschein;

Geburtsurkunde;

Jedes andere Dokument oder jede Bescheinigung, die zur Feststellung der
Staatsangehorigkeit der betreffenden Person beitragen kann;

Fotokopien der oben genannten Dokumente;

Aussagen der betreffenden Person;

Die von der betreffenden Person gesprochene Sprache;

Glaubwirdige Aussagen von Zeugen; das Ergebnis der Befragung der
betreffenden Person durch die zustandigen Behorden der ersuchten
Vertragspartei.



ANHANG 4: Gemeinsames Formular fiir Ruckubernahmeantrage gemaf Artikel
3 des Abkommens

(Bezeichnung der ersuchenden (Ort und Datum)

Behorde)

RETCIENZ: ..o

An

(Bezeichnung der ersuchten Behorde)

o INTERVIEWERSUCHEN (Artikel 2 Absatz 6)



ANHANG 4: Ruckiibernahmeantrag
gemal Artikel 3 des Abkommens zwischen der Osterreichischen Bundesregierung
und der Regierung der Mongolei
uber die Ruckubernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt
(Ruckubernahmeabkommen)

A. PERSONENANGABEN
1. Vollstandiger Name (Familienname unterstreichen):

2. Geburtsname: Foto

4. Geschlecht und physische Merkmale (Grofde, Augenfarbe, besondere
Kennzeichen etc.):

7. Familienstand: [] verheiratet [1ledig [ geschieden [ verwitwet
Falls verheiratet, Name des Ehepartners:

B. PERSONENANGABEN DES EHEPARTNERS (FALLS ZUTREFFEND)



1. Vollstandiger Name (Familienname unterstreichen):

4. Geschlecht und physische Merkmale (Grofde, Augenfarbe, besondere
Kennzeichen etc.):

5. Aliasnamen (frihere Namen, andere genutzte oder bekannte Namen):

C. PERSONENANGABEN DER KINDER (FALLS ZUTREFFEND)

1. Vollstandiger Name (Familienname unterstreichen):

3. Geschlecht und physische Merkmale (Grolie, Augenfarbe, besondere
Kennzeichen etc.):

D. BESONDERE UMSTANDE DER ZU UBERSTELLENDEN PERSON

1. Gesundheitszustand

(z. B. Hinweis auf besondere medizinische Versorgung; lateinischer Name einer
ansteckenden Krankheit):



2. Hinweis auf besonders gefahrliche Person
(z. B. Verdacht auf schwere Straftat; aggressives Verhalten):

L ———
............ (Ausstellungsdatum und -ort)
(Passnummer)
(Ausstellende Behorde) (Ablaufdatum)
. e ———
............ (Ausstellungsdatum und -ort)
(Personalausweisnummer)
(Ausstellende Behorde) (Ablaufdatum)
B e
............ (Ausstellungsdatum und -ort)
(FUhrerscheinnummer)
(Ausstellende Behorde) (Ablaufdatum)
A ——————————
............ (Ausstellungsdatum und -ort)
(Andere amtliche Dokumentnummer)
(Ausstellende Behorde) (Ablaufdatum)

F. DURCHFUHRUNG DES INTERVIEWS GEMASS ARTIKEL 2 ABSATZ 6

1 Interviewersuchen zur Feststellung der Staatsangehorigkeit, da keines der in
Anhang 2 oder 3 des Rickibernahmeabkommens aufgefihrten Dokumente
beigeflgt werden kann.

1 Interviewersuchen zur Feststellung der Staatsangehorigkeit, da Zweifel an der
Richtigkeit der beigefugten Dokumente bestehen.



"1 Antrag auf Ausstellung eines Reisedokuments / Notreisedokuments, falls die
Staatsangehorigkeit festgestellt wurde.

G. BEMERKUNGEN

(Unterschrift) (Siegel/Stempel)



(Bezeichnung der ersuchenden (Ort und Datum)

Behorde))



	ABKOMMEN ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN BUNDESREGIERUNG UND DER REGIERUNG DER MONGOLEI ÜBER DIE RÜCKÜBERNAHME VON PERSONEN MIT UNBEFUGTEM AUFENTHALT (RÜCKÜBERNAHMEABKOMMEN) 

